
Frank Olzog, 27. März 2007 

Hinweise zur Nutzung von Räumlichkeiten im 
Erwin Schrödinger-Zentrum 

 
(bitte belächeln Sie nicht aufgeführte Selbstverständlichkeiten – es hat leider Gründe, warum 
auch diese hier stehen) 
 

• Hinterlassen Sie die Ihnen anvertraute Räumlichkeit einschließlich des Inventars so, 
wie Sie sie vorgefunden haben. 

 
• Der Liefereingang, einschließlich Stellfläche für Lieferfahrzeuge, befindet sich in der 

Brook-Taylor-Straße, am Ende des Gebäudes, und nicht auf den Sonderparkplätzen 
für Schwerbehinderte. 

 
• Fluchtwege (mind. 1,5 m breit) und gekennzeichnete Fluchttüren sind freizuhalten. 
• Brandschutztüren sollen das Ausbreiten von Bränden verhindern und dürfen nicht 

mechanisch blockiert werden (u.a. die Eingangstür zum Konferenzraum 0'119). 
• Das Rauchen und der Gebrauch von offenem Feuer ist im ganzen Haus verboten. 
 
• Das Essen und Trinken im Vortragsraum 0'101 und im Konferenzraum 0'119 ist nur 

gestattet, wenn dies von Ihnen, vom Veranstalter, bereitgestellt wird. 
• Das Bekleben von Wänden, Fenstern und Türen ist nicht gestattet. Nutzen Sie bitte die 

vorhandenen Möglichkeiten zum Einstecken von Hinweisen. Leihen Sie sich bei uns 
Aufsteller aus. 

• Bitte keine Klebestreifen zum Befestigen auf unseren Aufstellern mit Filz-Oberfläche 
verwenden, nehmen Sie hierfür nur Stecknadeln oder Reißzwecken. 

• Stellen Sie keine Gegenstände an unsere weiß gestrichenen Wände. 
• Stapeln Sie unsere Tische mit den zusammengeklappten Tischbeinen nach oben und 

nur gleiche Stühle übereinander (es gibt Stühle mit und ohne Armlehnen). 
• Befüllen Sie unsere Möbellager so, dass die verschiedenen Möbel leicht zugänglich 

sind. 
• Alle Schlüssel aus unserem Haus verbleiben stets im Haus. Die Rückgabe erfolgt 

durch Zurücklegen in das Schlüsselfach oder durch Rückgabe in der Benutzerberatung 
des Computer- und Medienservice oder beim Wachdienst. 

 
Der Wachdienst im Haus ist für den gesamten Campus Adlershof zuständig. Er ist nicht 
berechtigt, Ihnen den Zutritt zu Räumlichkeiten zu ermöglichen, es sei denn, er hat von 
uns eine entsprechende Anweisung erhalten. 


